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Thurgauische Konferenz der iffentlichen Fiirsorge

Frauenfeld, 10.Oktober 1967. ag In Frauenfeld ist die Thurgauische Konferenz der
dffentlichen Fiirsorge gegriindet worden. Sie wurde noétig, nachdem die Armenpflege
von den kirchlichen Kérperschaften an die Munizipalgemeinden iibergegangen
ist. Die Konferenz bezweckt in erster Linie die Foérderung des Fiirsorgewesens
auf kommunalem und kantonalem Boden sowie die berufliche Weiterbildung
der in der Fiirsorge tiatigen Personen. Zum ersten Prdsidenten der Konferenz wurde
Gemeindeammann A. Forster (Bommen-Alterswilen) gewahlt.

Frauen im Vorstand der Ziircherischen Armenpflegerkonferenz

(Mitg.) Der Aktuar der Armenpflegerkonferenz des Kantons Ziirich teilt mit, daB
erstmals zwei Frauen in ihren Vorstand gewihlt worden sind: Frau Margrit
Christen-Wenger (Biilach) und Frau Pfarrer Merz (Maschwanden). Frau Christen
wird auch dem funfgliedrigen Arbeitsausschull angehéren.

Schweizerische Stiftung «Fir das Alter» und
gegenwartige Altersprobleme

Am 9.Oktober 1967 fand in Winterthur anldBlich des 50jdhrigen Bestehens der
schweizerischen Stiftung die Jubiliumsversammlung statt. In der Eréflnungs-
ansprache kam der Prasident der Delegiertenversammlung, Herr Bundesrat
H.P. Tschudi, auch auf die heutigen Altersprobleme und die AHV-Gesetzgebung
sowie die zukiinftige Entwicklung der Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung
zu sprechen. Die AHV wird in wenigen Monaten ein Jubilium feiern kénnen,
denn am 1. Januar 1968 wird sie seit 20 Jahren in Kraft stehen. Es ist unbestritten,
daB durch dieses Versicherungswerk der sozialpolitische Aspekt unseres Landes
grundlegend verdandert wurde. Von gréBter Bedeutung war, daB3 die AHV in
kurzen Abstinden verbessert werden konnte. Durch die bisherigen 6 Revisionen
konnte erreicht werden, daB bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten um
449, die Renten durchschnittlich um 1209, heraufgesetzt wurden. Der reale Wert
der AHV-Renten ist somit gestiegen entsprechend dem Einkommen der erwerbs-
tatigen Bevolkerung. Diese Entwicklung ist iiberaus erfreulich. Im laufenden Jahr
werden — mit den Hinterlassenenrenten — iiber 800 000 Rentenbeziiger eine
Gesamtsumme von gegen 2 Milliarden Franken erhalten. An solche Ziffern hitte
man vor wenigen Jahren und vor allem nicht bei der Einfithrung der AHV nicht
zu denken gewagt. Als unerldBliche Ergdnzung der AHV hat sich seit 1960 die
Invalidenversicherung ausgezeichnet bewahrt. Durch die von den eidgengssischen
Riten in der Herbstsession 1967 verabschiedete Gesetzesrevision wurde den bis-
herigen Erfahrungen Rechnung getragen, und es konnten dariiber hinaus wesent-
liche Verbesserungen realisiert werden. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte
der schweizerischen Sozialversicherung bildet die Einfithrung der Ergidnzungs-
leistungen zu den AHV- und IV-Renten auf den 1. Januar 1966. Mit ihnen wurde
jedem bediirftigen AHV- und IV-Rentner ein Existenzminimum gewéhrleistet,
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das allerdings noch recht bescheiden ist und vor allem in den Stiddten mit hohen
Wohnungsmieten noch nicht ausreicht. Die Mittel, die der Bund auf Grund des
Bundesgesetzes iiber die Ergianzungsleistung zur AHV und IV der Stiftung
«Pro Senectute», der schweizerischen Stiftung « Pro Juventute» und der schwei-
zerischen Vereinigung «Pro Infirmis» ausrichtet, erlauben es, in Hartefillen
zusitzlich Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Verfiigung zu stellen. Diese
Hilfe ist in der Praxis bedeutungsvoller, als die relativ bescheidenen Betrige es dem
auBenstehenden Betrachter erscheinen lassen kénnen.

Der bundesritliche Sprecher kam auch auf den Bericht der Kommission fiir
Altersfragen zu sprechen, der kiirzlich publiziert wurde und der in der Offent-
lichkeit ein hochst positives Echo gefunden hat. Der umfassende Bericht hat eine
iiberaus positive Aufnahme gefunden, und dies kann eine tragende Basis fiir die
Verwirklichung der im Bericht aufgestellten Vorschlige bilden. An diese Reali-
sierung miissen wir mit initiativem Geist und Entschlossenheit herantreten. Dieser
Bericht ist das wertvollste Geburtstagsgeschenk, das die Stiftung « Fiir das Alter»
erhalten konnte. Die Schweiz hat in néchster Zeit eine Vielzahl staatspolitisch
bedeutsamer Fragen zu lésen. Darunter nehmen nach wie vor soziale Aufgaben
einen wichtigen Rang ein; unter ihnen ist ohne Zweifel das Alter das grof3te
Problem. Nur eine Gesamtschau, wie sie jetzt im Bericht der Kommission fiir
Altersfragen vorliegt, erlaubt es, das Alter in seiner Vielgestaltigkeit zu erfassen,
die notwendigen MaBlnahmen zu treffen und sie sinnvoll zu koordinieren.

Bei Berticksichtigung der Feststellungen der Kommission fir Altersfragen und
insbesondere im Hinblick auf die in letzter Zeit eingetretenen Preissteigerungen
dringt sich eine 7. Revision der AHV auf. Die Vorarbeiten sind in vollem Gang.
Die AHV-1V-Kommission wird bald die Ergebnisse entgegennehmen kénnen,
die ein von ihr eingesetzter Ausschul} erarbeitet. Die AHV besitzt jedoch nicht nur
sozialpolitische, sondern auch volkswirtschaftliche Aspekte. Das Eidgendssische
Departement des Innern hat zu deren Priiffung eine besondere Expertenkom-
mission eingesetzt. Diese hat sich vor allem auch mit zweil Strukturfragen der
Versicherung zu befassen, die bei der 7. Revision zu priifen sind: das Problem der
Indexrente, das heiBt die laufende Anpassung der Renten an den Index der
Lebenshaltungskosten, und die Frage der dynamischen Rente, das heil3t die Bin-
dung an die Entwicklung des Volkseinkommens. Die Arbeit der Expertenkom-
mission schreitet, koordiniert mit derjenigen der AHV-IV-Kommission, plan-
méafig voran. Der Bundesrat hofft deshalb, im Friithjahr 1968 eine griindlich
vorbereitete, ausgewogene Vorlage unterbreiten zu kénnen, die nach Behandlung
durch die eidgendssischen Réte und nach Ablauf der Referendumsfrist auf den
1.Januar 1969 in Kraft treten kann. Die parlamentarischen Beratungen werden
zweifellos AnlaB3 fiir eine griindliche Standortsbestimmung bieten. Eine ins
Gewicht fallende Heraufsetzung der Leistungen der AHV setzt entsprechende
hohere Einnahmen voraus. Das Schweizervolk wird seinen betagten Mitbiirgerin-
nen und Mitburgern die erforderlichen Mittel nicht vorenthalten. Es ist zu hoffen,
daB wie bei den bisherigen AHV-Revisionen das soziale Verstindnis fiir diejenige
Generation, die mit ihrer Arbeit die Grundlage zur heutigen wirtschaftlichen
Blute gelegt hat, bestimmend bleiben wird.

Neben der Rentenerh6hung, die bei der 7. Revision der AHV im Vordergrund
steht, ergeben sich fir die Sozialversicherungseinrichtungen des Bundes weitere
Aufgaben. Die Kommission fiir Altersfragen weist darauf hin, daB3 verschiedene
MaBnahmen, die sich im Rahmen der Invalidenversicherung hervorragend
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bewédhrt haben, auch den Altersrentnern zukommen sollten. Unter den Betagten
befinden sich nicht wenige, die von Invaliditit betroffen sind, weshalb Eingliede-
rungsmafBnahmen, die Abgabe von Hilfsmitteln und die Ausrichtung von Hilfs-
losenentschiadigungen an pflegebediirftige Altersrentner postuliert werden. Auch
das Fehlen einer Unfallversicherung wird empfunden, da die Unfallhdufigkeit
im Alter leider erheblich ist. Die Beschrankung der obligatorischen Unfallver-
sicherung auf die Periode der Erwerbstatigkeit kann nicht ganz befriedigen. Aber
auch die Krankenversicherung im Alter ist verbesserungsbediirftig. Die Verwirk-
lichung dieser Postulate wird erhebliche finanzielle Probleme aufwerfen.

Die Darlegungen zeigen, daBl Bund und Kantone sich mit groBem Einsatz den
Altersfragen widmen. Es ist aber die 6ffentliche Hand keineswegs in der Lage, sie
ohne Mithilfe weitester Kreise zu l6sen. Auch eine Aktivierung der Betagten ist
notwendig. Wichtig ist, ihr Abseitsstehen zu verhindern, ihnen eine ihren Kriften
angemessene und sie erfreuende Téatigkeit zu ermoglichen. Dies mul3 eines der
Hauptziele der Alterspolitik sein. Hiefiir bleibt eine groBe Aufklarungsarbeit zu
leisten bei den Behorden, bei der Gesamtbevolkerung und bei den Betagten selber.
Wertvolle Impulse sind bisher von der Stiftung « Fiir das Alter» ausgegangen und
werden auch in Zukunft nicht fehlen. Ein unverzeihlicher Irrtum wiirde vorlie-
gen, wenn man annehmen wollte, die Arbeit der Stiftung sei weniger notwendig
als frither oder ihr Pflichtenkreis habe sich reduziert und sei enger geworden.
Selbst das umfassendste und leistungsfahigste Versicherungssystem weist Liicken
auf und schlieBt Hértefélle nicht aus. Vor allem aber kann sich eine an gesetzliche
Vorschriften gebundene Sozialversicherung nicht individuellen Bediirfnissen
anpassen. Diese Aufgabe bleibt stets der privaten Altershilfe. Sie wird auch in
Zukunft die personliche Betreuung iibernehmen und im Geiste christlicher
Caritas das Mitgefiihl in die Wohnungen der Betagten und die Liebe in die
Zimmer der Gebrechlichen bringen. Herr Bundesrat Tschudi schloB seine tief-
griindigen Ausfithrungen mit folgenden Worten: «Die Auszeichnung, unser
Schweizerland einen humanen und sozialen Staat nennen zu diirfen, erwerben
wir uns vor allem dadurch, dal wir unseren Vitern und Miittern, unseren betag-
ten und gebrechlichen Mitbiirgerinnen und Mitbiirgern einen sonnigen Lebens-
abend gewihrleisten.» Dr. O. Stebler

Heimbesichtigungen in der Nordostschweiz

Vor einiger Zeit faBte der Vorstand der Schweizerischen Konferenz fiir 6ffentliche
Fiirsorge den BeschluB3, periodische Studienreisen zwecks Besichtigung der beson-
deren Heime und Anstalten in den verschiedenen Gegenden unseres Landes
durchzufithren. Dem aus Vertretern aller Kantone zusammengesetzten Vorstand
soll dadurch Gelegenheit geboten werden, die Kenntnisse und Erfahrungen im
Anstaltswesen zu erweitern, dariiber hinaus aber auch persénlichen Gedanken-
austausch zu pflegen. Die erste dieser Studienreisen fand auf Veranlassung der
Vorstandsmitglieder der Region Nordwestschweiz am 14./15.September 1967
statt und wurde durch den Vorsteher des Kantonalen Armensekretariates Basel-
land, Herrn Werner Bitterlin, in mustergultiger Weise organisiert.

173



	Schweizerische Stiftung "Für das Alter" und gegenwärtige Altersprobleme

